
Informationen für Jahrgang 10
Informationen zur Einführungsphase
22.02.2024 – Herr Thale



Gliederung

´Neue Fächer

´Berufsorientierung

´ Ziele, Abschlüsse und Berechtigungen

´Aufbau, Versetzung und Bewertung

´Ausland, Verweildauer und Wahlen

´ Termine und Verschiedenes



Neue Fächer
Philosophie

WuN als Pädagogikkurs

Sporttheorie

Darstellendes Spiel

Berufsorientierung



Berufsorientierung und Betriebspraktikum



Ziele der gymnasialen Oberstufe
´ Die Schüler:innen sollen

´eine breite und vertiefte Allgemeinbildung erreichen
´wichtige inhaltliche und methodische Voraussetzungen für 

die allgemeine Studierfähigkeit erwerben
´ ihren Bildungsweg auch berufsbezogen fortsetzen

´ Das besondere Ziel:
´Stärkung des selbstständigen Lernens und wissenschafts-

propädeutische Grundbildung mit Vertiefung in 
Schwerpunktbereichen



Abschlüsse und Berechtigungen
´ Allgemeine Hochschulreife

´Nachweis bestimmter Leistungen in den vier 
Schulhalbjahren der Qualifikationsphase und Nachweis 
bestimmter Leistungen in der Abiturprüfung

´ Fachhochschulreife
´ Nachweis bestimmter Leistungen in zwei zeitlich aufeinander 

folgenden Schulhalbjahren der Qualifikationsphase (schulischer 
Teil der Fachhochschulreife) und abgeschlossene 
Berufsausbildung

´ oder einjähriges Praktikum
´ oder einjähriges soziales oder ökologisches Jahr, einjähriger 

freiwilliger Wehrdienst oder einjähriger Bundesfreiwilligendienst



Aufbau der gymnasialen Oberstufe



Aufnahme in die Einführungsphase
´ Zum Besuch der gymnasialen Oberstufe ist berechtigt, wer

´am Gymnasium, am Gymnasialzweig der Oberschule oder 
der Kooperativen Gesamtschule oder an der Integrierten 
Gesamtschule die Berechtigung zum Besuch der 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe erworben hat 
(= erweiterter Realschulabschluss)

´andernorts die Berechtigung zum Besuch jeder Schule im 
Sekundarbereich II erworben hat

´ Zum Besuch der gymnasialen Oberstufe ist nicht berechtigt, wer
´ zu Beginn des Schuljahres, in dem die Aufnahme erfolgt, das 

20. Lebensjahr vollendet hat (also 20 Jahre alt ist)!



Aufbau der Einführungsphase



Leistungsbewertung



Versetzung in die Qualifikationsphase



Versetzung in die Qualifikationsphase
´Ausgleichsfächer

´darf höchstens eine Wochenstunde weniger haben 
als das Fach, in dem die Leistung ausgeglichen 
werden muss

´Leistungen in Deutsch, Mathematik und 
Fremdsprache können nur untereinander 
ausgeglichen werden

´Wiederholen
´die Einführungsphase kann bei Nichtversetzung nur einmal 

wiederholt werden



Ausland
´Es ist möglich, für ein bzw. beide Schul-

halbjahre in das Ausland zu gehen

´Antrag beim Schulleiter Herrn Wignanek
stellen und Beratungsgespräch bei Frau 
Wagener führen
(isabella.wagener@rhshannover.de)



Verweildauer
´ Die Verweildauer beträgt

´ in der Einführungsphase 1 Jahr.

´ in der Qualifikationsphase mindestens 2 und höchstens 3 Schuljahre.

´ bei einer nicht bestandenen Abiturprüfung kann ein weiteres Jahr die 
Schule besucht werden.

´ Achtung:
´ Wer nicht in die Qualifikationsphase versetzt wurde, kann die 

Einführungsphase einmal wiederholen.

´ Eine Wiederholung in den folgenden Halbjahren ist dann nicht
möglich.

´ Wer nicht vor Ablauf der Verweildauer in der Qualifikationsphase zur 
Abiturprüfung zugelassen wurde, muss die Schule verlassen.



Wahlbogen



Wahlbogen



Wahlbogen



Wahlbogen



Termine
´Abgabe des Fachwahlbogens

´bis Freitag, 01. März 2024 um 12:00 Uhr
´über das IServ-Modul „Aufgaben“



Fragen und Anmerkungen 



Euch noch einen schönen Tag!

Kontakt:
Herr Thale
david.thale@rhshannover.de


